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Eine große Anzahl an Wohnungsbaugenossen-
schaften in der Bundesrepublik Deutschland hat 
in den letzten Jahren ihre Bautätigkeit erheblich 
verringert. Im Vordergrund dieser Arbeit steht 
daher die Untersuchung, ob die gesetzlichen 
Mietvorschriften als Ursache für diese Situation 
in Frage kommen. Dabei finden die Ergebnisse 
einer empirischen Datenerhebung mittels Frage-
bogen Beachtung, den der Verfasser verschiede-
nen Wohnungsbaugenossenschaften (WBG) im 
Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen vorlegte. 
 
Der erste Abschnitt umfaßt die Determinanten 
der Wohnungsbauinvestitionen bei WBG. Zu-
nächst wird kurz auf das Wesen und den ge-
schichtlichen Hintergrund von WBG eingegan-
gen sowie die Besonderheiten gegenüber anderen 
Wohnungsunternehmen erläutert (Förderungs-
auftrag, Dauernutzungsvertrag, genossenschaftli-
che Prinzipien). Anschließend erfolgt die Be-
schreibung von Investitionen in der Wohnungs-
wirtschaft, wobei in erster Linie deren volkswirt-
schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Ein-
flußfaktoren sowie die wohnungspolitische In-
vestitionsförderung aufgezeigt werden. Hierauf 
folgt eine Beschreibung spezieller Entschei-
dungsdeterminanten bei WBG (Wohnungsbedarf 
der Mitglieder, Struktur der WBG, Eigenfinan-
zierungsmöglichkeiten und exogene Determinan-
ten). Einige Vorbemerkungen zur Primärdatener-
hebung beenden den ersten Abschnitt. 
 
Der zweite Abschnitt befaßt sich mit dem Einfluß 
der Miete und der Miethöhe auf die Investitions-
tätigkeit der WBG. Nachdem geprüft worden ist, 
ob das Mietrecht auch Gültigkeit für den genos-
senschaftlichen Dauernutzungsvertrag besitzt, 

schließt sich die Untersuchung finanzpolitischer 
Gesichtspunkte an. Im einzelnen werden hier die 
Investitionshemmnisse beim preisgebundenen 
Wohnraum (Kostenmiete, Verwaltungs- und 
Instandhaltungskostenpauschalen) sowie die 
Investitionshemmnisse beim preisfreien Wohn-
raum (insbesondere Vergleichsmietenverfahren) 
aufgezeigt. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß 
WBG angesichts der eng ausgelegten Mietkalku-
lationsvorschriften bzgl. der Kostenmiete sowie 
der Verwaltungs- und Instandhaltungskostenpau-
schalen größtenteils Investitionen im sozialen 
Wohnungsbau unterlassen. Dagegen halten die 
wenigsten WBG die Regelungen der Ver-
gleichsmiete im Rahmen des preisfreien Wohn-
raums für investitionshemmend. Die Untersu-
chung des Kündigungsschutzes als mögliches 
Investitionshemmnis ist Gegenstand sozialpoliti-
scher Gesichtspunkte. Trotz etwaiger negativer 
Folgen des verstärkten Kündigungsschutzes (z.B. 
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Räu-
mungsprozessen), sehen die WBG darin keinen 
Grund, sich aus Neubau- und Bestandsinvestitio-
nen zurückzuziehen. Hauptargument ist die fakti-
sche Unkündbarkeit genossenschaftlichen Woh-
nens, da die Genossenschaften mit der Dauer-
klausel die ordentliche Kündigung grundsätzlich 
ausschließen. 
 
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den 
Einflüssen aus den mietrechtlichen Bestimmun-
gen der öffentlichen Förderung auf die WBG. 
Nach der Beschreibung der verschiedenen Arten 
der Wohnungsbauförderung wird die Mietge-
setzgebung der öffentlichen Förderung kritisch 
auf Investitionshemmnisse hin überprüft. Vor-
herrschendes Problem hierbei stellt der Einfluß 
der Einkommensgrenzen sowie die Dauer der 
Belegungsbindung im Rahmen der Wohnungsbe-
legung dar. Diese gesetzlichen Vorschriften ha-
ben zur Folge, daß die städtischen Wohnungsäm-
ter mit öffentlichen Mitteln gebaute WBG-
Wohnungen mit Genossenschaftsfremden bele-
gen, was gegen den Genossenschaftsgedanken 
verstößt und den sozialen Frieden gefährdet.  

 

Immer mehr WBG ziehen sich daher aus Neu-
bauinvestitionen mit öffentlichen Mitteln zurück.  
Nach Auffassung des Verfassers sollten die 
WBG als Alternative zu den gesetzlichen Rege-
lungen sich wieder mehr auf ihre ursprüngliche 
Identität besinnen. Das bedeutet, sie müßten Ver-
suche in der Freifinanzierung und Selbsthilfepro-
jekte in Form von Eigenleistungen der Genossen-
schaftsmitglieder intensiver unterstützen. 
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